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Kaufrecht

Faksimile-Kauf muss rückabgewickelt werden
Das Landgericht Frankfurt (Oder) mit Urteil vom 22. Januar 
2024 einen Faksimile-Händler zur Rückabwicklung eines 
Kaufvertrages über ein Faksimile im Wert von 16.499 EUR 
Zug um Zug verurteilt, Az. 18 O 145/23.
Das beklagte Unternehmen betreibt den Vertrieb von Faksi
miles. Im Juli 2020 suchte ein Mitarbeiter des Unternehmens 
die Klägerin ohne vorherige Anmeldung in ihrer Wohnung 
auf.
Die Klägerin und der Mitarbeiter der Beklagten einigten sich 
über den Erwerb des Faksimiles „Beatus von Liébana – Ber
liner Codex“ zum Preis von 16.499 EUR. Nach Auskunft 
des Mitarbeiters sollte dieses Werk eigens für die Klägerin 
gefertigt werden. Dies erwies sich jedoch als unzutreffend, 
wie die Klägerin später durch ein Privatgutachten erfuhr. Sie 
hat mit ihrer Klage Rückabwicklung eines Kaufvertrags ver
langt.
Die 18. Kammer des LG Frankfurt (Oder) hat das beklagte 
Unternehmen Zug um Zug gegen Herausgabe des Buches 
zur Rückzahlung des Kaufpreises verurteilt. Das Gericht hat 
zur Begründung ausgeführt, die Klägerin habe wegen des 
Mangels des Buches ein Rücktrittsrecht. Eine Frist zur Nach
erfüllung sei wegen der arglistigen Täuschung zulasten der 
Klägerin nicht erforderlich gewesen.
Quelle: Pressemitteilung des LG Frankfurt (Oder) vom 23. Januar 2024

Mietrecht

Trotz Eigenbedarfsklage dürfen Mieter noch 2 Jahre bleiben
Das Landgericht Berlin II hat mit Urteil vom 25. Januar 
2024 einer Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil des 
Amtsgerichts Mitte zur Räumungsklage einer Vermieterin 
teilweise stattgegeben, Az. 67 S 264/22.
Das Amtsgericht Mitte hatte eine von der Vermieterin erho
bene Räumungsklage mit seinem am 8. September 2022 ver
kündeten Urteil mit der Begründung abgewiesen, die von der 
Vermieterin ausgesprochene Eigenbedarfskündigung sei for
munwirksam.
Die Zivilkammer 67 des LG II hat auf die gegen dieses Urteil 
eingelegte Berufung der Vermieterin nach Durchführung 
einer Beweisaufnahme die Eigenbedarfskündigung anders als 
zuvor das Amtsgericht zwar für wirksam erachtet, jedoch 
zugleich die Fortsetzung des Mietverhältnisses für die Dauer 
von zwei Jahren angeordnet. Es sei den beklagten Mietern in 
dem vorliegenden Fall nicht möglich gewesen, angemessenen 
Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen zu beschaf
fen. Demzufolge könnten Mieter unter Berufung auf die sog. 
Sozialklausel (§§ 574 Abs. 1 und 2 BGB) nach Abwägung 
mit den Vermieterinteressen unter gewissen Voraussetzungen 
die Fortsetzung ihres Mietverhältnisses verlangen, auch 
wenn die zuvor ausgesprochene Kündigung wirksam sei. Die 
Mieter hätten sich nach Ausspruch der Eigenbedarfskündi
gung über einen Zeitraum von fast zwei Jahren auf eine 
Vielzahl von Wohnungen im gesamten Berliner Stadtgebiet 
beworben haben, jedoch aufgrund der angespannten Lage 

n

n

auf dem Berliner Wohnungsmarkt sowie des nur noch gerin
gen Angebotes freier Wohnungen mit ihren Bewerbungen 
keinen Erfolg gehabt. Auch habe über das sog. Geschützte 
Marktsegment (GMS) in absehbarer Zeit kein freier Alterna
tivwohnraum in Berlin zur Verfügung gestanden. Auch den 
Umstand, dass das gesamte Stadtgebiet von Berlin durch 
eine Mietenbegrenzungsverordnung (MietBegrV Bln) als Ge
biet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen sei, sei 
ein weiterer Beleg für die Richtigkeit des Mietervortrages. 
Zudem sei der von der Vermieterin geltend gemachte Eigen
bedarf nicht besonders dringlich gewesen.
Die Kammer hat im Rahmen ihrer Entscheidung die bishe
rigen Vertragsbedingungen von Amts wegen geändert und 
neben der Anordnung der befristeten Fortdauer des Mietver
hältnisses auch die von den Mietern bisher geschuldete Net
tokaltmiete auf ein marktübliches Niveau angehoben.
Quelle: Pressemitteilung des LG Berlin II Nr. 5/2024 vom 29. Januar 2024

Strafrecht
Klimaaktivist wegen Nötigung rechtskräftig verurteilt
Das Kammergericht Berlin hat mit Beschluss vom 31. Januar 
2024 die Revision eines Klimaaktivisten gegen ein Urteil des 
Landgerichts Berlin vom Juli 2023 verworfen und damit 
eine Verurteilung wegen Nötigung durch Teilnahme an einer 
Straßenblockade bestätigt (§ 240 Strafgesetzbuch), Az. 3 
ORs 69/23.
Der inzwischen 62-jährige Angeklagte hatte sich am Morgen 
des 11. Februar 2022 an einer Straßenblockade der Grup
pierung „Aufstand der letzten Generation“ in Berlin-Span
dau beteiligt, bei der er und weitere Personen sich aufgrund 
eines zuvor gefassten gemeinsamen Tatplans auf die Fahr
bahn setzten. Einzelne Aktivisten hatten sich an die Fahr
bahn des Siemensdamms geklebt, der Angeklagte selbst hin
gegen nicht. Es kam zu einer 20 Minuten andauernden Blo
ckade und damit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigun
gen; mindestens 50 Fahrzeuge konnten nicht ausweichen 
und steckten fest. Zunächst hatte das Amtsgericht Tiergar
ten den Angeklagten am 19. Januar 2023 wegen seiner Be
teiligung an der Blockade der Nötigung für schuldig befun
den und eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 EUR 
verhängt. Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte Berufung 
eingelegt; er strebte einen Freispruch an. Mit Urteil vom 
7. Juli 2023 hat eine kleine Strafkammer des Landgerichts 
Berlin das angefochtene Urteil im Rechtsfolgenausspruch da
hingehend abgeändert, dass es die Anzahl der Tagessätze auf 
20 reduziert hat, die Verurteilung wegen Nötigung hat es da
mit gehalten. Hiergegen richtete sich die Revision des Ange
klagten.
Der 3. Strafsenat des KG bestätigte die beiden Vorinstanzen 
und wertete die Teilnahme des Angeklagten an der Straßen
blockade ebenfalls als Nötigung. Gleichzeitig betonte der Se
nat, dass es im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung nach 
§ 240 Abs. 2 StGB keinerlei pauschale Bewertungen geben 
dürfe, dass es vielmehr stets auf die Umstände eines jeden 
Einzelfalles ankomme. Die dabei von der Rechtsprechung 
zuvor entwickelten Abwägungskriterien von Ankündigung 
der Blockade, Dauer der Blockade, Art und Ausmaß der 
Blockade, Motive der / des Angeklagten, Zielrichtung der 
Demonstration seien als Orientierung und Leitlinie zu ver
stehen und enthielten keine in jeder Konstellation zwingende 
oder abschließende Aufzählung. Der Senat stellte fest, dass 
die Tatgerichte im Rahmen ihrer Amtsaufklärungspflicht ge
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halten seien, die zur Durchführung der Abwägung in dem 
konkreten Einzelfall wesentlichen Umstände und Beziehun
gen zu erfassen und festzustellen, wobei hinsichtlich des Um
fangs dieser Amtsaufklärungspflicht die allgemeinen Grund
sätze gälten. Der Angeklagte muss nun eine Geldstrafe von 
20 Tagessätzen zu je 30 EUR zahlen.
Quelle: Pressemitteilung des KG Berlin Nr. 7/2024 vom 13. Januar 2024

Landesverfassungsrecht

Organstreitverfahren wegen Verletzung des parlamentarischen 
Fragerechts zur Klimastiftung erfolgreich
Mit Urteil vom 25. Januar 2024 hat das Landesverfassungs
gericht Mecklenburg-Vorpommern auf Antrag eines Abge
ordneten des Landtags Mecklenburg-Vorpommern im Or
ganstreitverfahren festgestellt, dass ihn die Antragsgegnerin 
in seinen Rechten aus Art. 40 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LV M‑V) verletzt 
hat, Az. LVerfG 6/22.
Der Antragsteller stellte unter dem 17. Februar 2022 eine 
Kleine Anfrage unter dem Titel „Akteurinnen/Akteure, Tref
fen und Korrespondenzen im Kontext der „Klimastiftung“. 
Die Kleine Anfrage ist als Landtags-Drucksache Nr. 8/379 
veröffentlicht. Diese wurde am 30. März 2022 von der An
tragsgegnerin beantwortet, veröffentlicht unter der Drucksa
chen-Nr. 8/379 in der Parlamentsdatenbank. Als Anlage 1 
fügte die Antragsgegnerin der Antwort eine Liste bei, in der 
Angaben zu den in Frage 3 abgefragten Treffen in tabellari
scher Form aufgeführt wurden. In Beantwortung der Frage 6 
verwies die Antragsgegnerin u. a. auf eine weitere, in Anlage 
2 beigefügte Tabelle. Unter dem 14. Juli 2022 übersandte 
die Antragsgegnerin dem Antragsteller, den Vorsitzenden der 
Landtagsfraktionen sowie dem Vorsitzenden des parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und 
Umweltschutz MV eine aktualisierte Liste mit dem Stand 
13. Juli 2022, bei der es sich um eine um weitere Einträge 
ergänzte Fassung der zur Beantwortung der Frage 3 über
sandten Liste handelte.
Nach Entscheidung des Landesverfassungsgerichts hat die 
Antragsgegnerin den Antragsteller dadurch in seinen Rech
ten aus Art. 40 Abs. 1 Satz 1 LV M‑V verletzt, dass sie des
sen Kleine Anfrage vom 17. Februar 2022 hinsichtlich der 
zu Ziffer 3 und 6 gestellten Fragen nicht vollständig beant
wortet hat. Art. 40 Abs. 1 LV M‑V verpflichte die Landesre
gierung zur umfassenden Beantwortung von Fragen der Ab
geordneten nach bestem Wissen, unverzüglich und vollstän
dig. Dazu habe die Landesregierung auf sämtliche ihr zur 
Verfügung stehende Informationsquellen zurückzugreifen. 
Ein Ausblenden bestimmter Erkenntnisse, die mangels Ak
tenrelevanz oder aus anderen Gründen nicht in den Verwal
tungsvorgängen enthalten seien, sei mit diesen Vorgaben un
vereinbar. Die im Bereich der Regierung vorhandenen Infor
mationen seien nicht auf die Gesamtheit der vorhandenen 
Dokumente beschränkt, sondern umfassten auch das per
sönliche, nicht aktenkundige Wissen der handelnden Perso
nen. Seien bei den persönlich befassten Mitgliedern der Lan
desregierung oder Beschäftigten der Landesverwaltung noch 
vom Gegenstand der parlamentarischen Anfrage erfasste, 
bisher nicht dokumentierte und in die Verwaltungsvorgänge 
aufgenommene Erkenntnisse vorhanden, sei die Landesregie
rung auch insoweit zur Rekonstruktion und Offenlegung 
verpflichtet. Die Beschränkung der Recherche auf die elek
tronischen Akten sei unzureichend.
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Nach Auffassung des LVerfG genügt die Antwort der Lan
desregierung auf die Fragen der Kleinen Anfrage des Antrag
stellers zu Ziffer 3 und zu Ziffer 6 diesen Maßstäben nicht. 
Die Beantwortung der Kleinen Anfrage des Antragstellers 
zu Ziffer 3 sei unzureichend erfolgt, weil die Antragsgeg
nerin bei einer Vielzahl der in der als Anlage beigefügten 
Liste aufgeführten Termine keine Angaben zu deren Inhalt 
gemacht hat. Die Antragsgegnerin sei ihrer Verpflichtung 
zur Offenlegung und Rekonstruktion nicht im erforderlichen 
Maß nachgekommen. Zwar habe die Antragsgegnerin zur 
Recherche neben den Aktenvorgängen auch sonstige, in di
gitaler Form vorliegende Informationsquellen herangezogen. 
Ein Rückgriff auf das nicht dokumentierte Wissen der betei
ligten Personen im Sinne einer Bitte um Auskunftserteilung 
oder nachträgliche Dokumentation der Treffen sei jedoch 
nicht erfolgt.

Vor dem Hintergrund der festgestellten Unvollständigkeit 
komme es nicht darauf an, inwieweit die Beantwortung der 
Frage zu Ziffer 3 auch insoweit unzureichend sei, als einzel
ne Termine in der mit der Beantwortung am 30. März 2022 
übersandten Liste mit Stand 22. März 2022 nicht enthalten 
waren. Das LVerfG hat darüber hinaus ausgeführt, dass die 
Beantwortung der Frage zu Ziffer 6, mit der der Antragstel
ler Auskünfte über bei der Landesregierung vorhandenen In
formationen und Dokumente in Bezug auf die „Klimastif
tung“ begehrte, ebenso unzureichend sei. Die Frage des An
tragstellers sei insbesondere auf die Beteiligung der Landes
regierung am Prozess der Gründung der Stiftung einschließ
lich der Erstellung der Satzung gerichtet. Diesen Prozess und 
den wesentlichen Inhalt der dabei erstellten Vorgänge ein
schließlich den Entwurfsfassungen der Stiftungssatzung hät
te die Antragsgegnerin im Rahmen ihrer Beantwortung je
denfalls in Grundzügen offenlegen müssen. Dem sei die An
tragsgegnerin nicht nachgekommen.
Quelle: Pressemitteilung des LVerfG Mecklenburg-Vorpommern 
Nr. 2/2024 vom 25. Januar 2024

Kommunalvertretungsrecht

Gemeindevertreter behält sein Mandat
Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat am 18. Januar 
2024 der Klage des Gemeindevertreters der Gemeinde Hop
pegarten gegen die Entscheidungen des Wahlausschusses und 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten stattge
geben und Beschlüsse der Gemeindevertretung, wonach 
Volkmar Seidel seine Rechtsstellung als Gemeindevertreter 
verloren habe, aufgehoben, Az. VG 4 K 1217/19.

Nachdem Volkmar Seidel infolge der Kommunalwahl am 
26. Mai 2019 einen Sitz in der Gemeindevertretung der Ge
meinde Hoppegarten erlangt hatte, stellte der Wahlausschuss 
der Gemeinde Hoppegarten im Juni 2019 für ihn das Fehlen 
der Wählbarkeitsvoraussetzungen und einen daraus abgelei
teten Mandatsverlust fest, weil er nach Ansicht des Wahlaus
schusses in dem nach dem Kommunalwahlgesetz maßgebli
chen Zeitraum von 3 Monaten vor der Kommunalwahl sei
nen Wohnsitz nicht mehr in der Gemeinde Hoppegarten ge
habt habe. Hintergrund war die Streichung des Gemeinde
vertreters aus dem Melderegister der Gemeinde Hoppegar
ten und seine Abmeldung „nach unbekannt“ durch den vor
maligen Bürgermeister der Gemeinde Hoppegarten, weil aus

Fortsetzung auf Seite V nach Seite 144
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Fortsetzung von Seite IV

der Sicht der Meldebehörde Indizien (geringer Wasser- und 
Energieverbrauch, wiederholt überfüllter Briefkasten) dafür
sprachen, dass Seidel seine Wohnung in Hoppegarten nicht 
mehr bewohnte.
Nachdem die 4. Kammer des VG bereits im Oktober 2019 
mit einer einstweiligen Anordnung festgestellt hat, dass Sei
del bis zu einer Entscheidung über seine Klage Mitglied der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten ist, hat die 
Kammer nunmehr auch in der Hauptsache zu Gunsten des 
Klägers geurteilt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass 
die Gemeinde Hoppegarten zu Unrecht von einer fehlenden 
Wählbarkeit ausging. Die beklagte Gemeindevertretung ha
be, auch nach Vernehmung von Zeugen durch das Gericht, 
nicht darlegen können, dass der Kläger in dem Zeitraum 
von 3 Monaten vor der Kommunalwahl 2019 seinen stän
digen Wohnsitz außerhalb des Gemeindegebietes begründet 
hatte und er seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der 
Gemeinde Hoppegarten hatte.
Quelle: Pressemitteilung des VG Frankfurt (Oder) Nr. 2/2024 vom 24. Ja-
nuar 2024

Schulrecht

Kein Anspruch auf Wunschschule
Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat mit Beschlüssen 
vom 18. Januar 2024 auf Beschwerde des Staatlichen Schul
amtes Mittelthüringen in insgesamt acht Eilverfahren die 
einstweiligen Anordnungen des Verwaltungsgerichts 
Weimar, wonach die jeweiligen Antragsteller zu Beginn des 
Schuljahres 2023/2024 vorläufig in die 5. Klasse der von ih
nen als Erstwunsch angegebenen Schule (u.a. Kooperative 
Gesamtschule - KGS -, Königin-Louise-Gymnasium und ver
schiedene Gemeinschaftsschulen) aufzunehmen seien, aufge
hoben. Dies hat zur Folge, dass die Schüler und Schülerin
nen nach den Winterferien die ihnen zugewiesenen (Re
gel-)Schulen in Erfurt besuchen müssen, Az. 4 EO 
470/23 u.a..
Weil die Zahl der Anmeldungen an den Erstwunschschulen 
die Aufnahmekapazität überschritt, hatten die Schulen ein 
gesetzlich vorgesehenes Auswahlverfahren durchgeführt, bei 
dem vorrangig zu berücksichtigen war, ob z.B. ein sonder
pädagogischer Förderbedarf bestand oder Geschwisterkin
der bereits in die Schule aufgenommen waren. Die übrigen 
Plätze wurden unter denjenigen Bewerbern verlost, für die 
die jeweilige Schule die dem Wohnort nächstgelegene war. 
Die Antragsteller kamen im Aufnahmeverfahren weder für 
ihre Wunschschule noch für den von ihnen angegebenen 
Zweitwunsch zum Zuge und wurden vom Staatlichen Schul
amt Mittelthüringen einer anderen Schule zugewiesen.
Der 4. Senat des OVG hat, nachdem das Staatliche Schulamt 
im Beschwerdeverfahren zusätzliche Unterlagen zur Festle
gung der Aufnahmekapazitäten vorgelegt hatte, nach der 
im Eilverfahren gebotenen vorläufigen Prüfung weder einen 
Anspruch der Schüler und Schülerinnen auf Aufnahme an 
die Erstwunschschule noch auf Aufnahme in die als Zweit
wunsch genannte Schule feststellen können. Es sei nicht 
überwiegend wahrscheinlich, dass sie endgültig in die 5. Re
gelschulklasse an der als Erstwunsch oder Zweitwunsch an
gegebenen Schule aufgenommen werden müssten. Unstreitig 
habe es für die Klassenstufe 5 an den jeweiligen Wunsch
schulen mehr Anmeldungen als Plätze gegeben. Es gebe kei
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ne Anhaltspunkte dafür, dass die Aufnahmekapazitäten feh
lerhaft festgelegt worden seien. Einen Anspruch auf Auswei
tung der Kapazitäten einer bestimmten Schule gebe es nicht. 
Den staatlichen Stellen sei bei der Festlegung der Kapazitä
ten einer Schule ein weiter Organisations- und Beurteilungs
spielraum eröffnet, der vom Gericht nur auf Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben und auf Willkür überprüft werden 
könne. Für beides gebe es vorliegend keine Anhaltspunkte. 
Es sei auch nicht Gegenstand der Überprüfung in den vorlie
genden Eilverfahren, ob die Stadt Erfurt in der Vergangen
heit ihrer Verpflichtung zur Errichtung weiterer Schulgebäu
de ausreichend nachgekommen sei. Der Senat habe auch 
nicht zu prüfen, ob andere organisatorische Entscheidungen, 
wie die Wahl eines anderen Klassenraums, einer anderen 
Tischordnung oder die Verlagerung der Spinde aus dem 
Klassenraum in den Flurbereich zu einer höheren Aufnahme
kapazität hätten führen können, weil er seine Entscheidung 
nicht an die Stelle des Organisationsermessens der Schullei
tung oder des Schulträgers setzen dürfe. Bei der Vergabe 
der Plätze habe die Schule für die vorrangig aufzunehmen
den Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch 
pauschalierend einen erhöhten Platzbedarf zugrunde legen 
dürfen.
Quelle: Pressemitteilung des OVG Weimar Nr. 1/2024 vom 26. Januar 
2024

Schlag ins Gesicht führt zum Ausschluss von Klassenfahrt 

Wer einem Mitschüler ins Gesicht schlägt, darf von einer 
Klassenfahrt ausgeschlossen werden. Damit hat das Verwal
tungsgericht Berlin am 24. Januar 2024 einen Eilantrag ge
gen eine entsprechende Schulordnungsmaßnahme zurückge
wiesen, Az. VG 3 L 61.24.  
Der Antragsteller zu 2. ist der minderjährige Sohn der An
tragstellerin zu 1., die allein für ihn sorgeberechtigt ist. Er 
besucht die 9. Klasse einer Oberschule in Berlin-Spandau. 
Nachdem der Schüler, der zuvor an anderen Vorkommnissen 
beteiligt war, zuletzt im Dezember 2023 einem Mitschüler 
mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hatte, beschloss 
die Klassenkonferenz, ihn von einer bevorstehenden Skifahrt 
nach Südtirol auszuschließen. Hiergegen wandten beide An
tragsteller ein, die Maßnahme sei unverhältnismäßig. Vor
rangig seien Erziehungsmaßnahmen zu prüfen. Zudem diene 
eine Klassenfahrt gerade auch der Pflege der sozialen Kon
takte, was keine Berücksichtigung gefunden habe.
Nach Beschluss der 3. Kammer war die Entscheidung 
bei summarischer Prüfung rechtmäßig. Nach dem Berliner 
Schulgesetz könnten Ordnungsmaßnahmen unter Wahrung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, 
wenn ein Schüler die ordnungsgemäße Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit beeinträchtigte oder andere am Schulleben 
Beteiligte gefährde, soweit Erziehungsmaßnahmen nicht zu 
einer Konfliktlösung geführt haben oder keine Aussicht 
auf Erfolg versprächen. Das Gesetz erlaube zudem den 
Ausschluss von bis zu zehn Schultagen. Diesen Vorgaben 
entspreche die getroffene Ordnungsmaßnahme. Bei der Ver
hängung einer Ordnungsmaßnahme komme der Schule ein 
pädagogischer Beurteilungsspielraum zu, der nur einer be
grenzten gerichtlichen Kontrolle unterliege. Nach diesem 
Maßstab sei die Entscheidung nicht zu beanstanden. Die 
Klassenkonferenz habe den Sachverhalt zutreffend ermittelt 
und hieraus den Schluss ziehen dürfen, dass der Schüler 
keine Einsicht in die Notwendigkeit gewaltfreier Konflikt
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lösung gezeigt habe. Zahlreiche vorhergehende Erziehungs- 
und Ordnungsmaßnahmen wie pädagogische Gespräche mit 
dem Antragsteller zu 2., Wiedergutmachungen, Elternge
spräche, das Hinzuziehen des polizeilichen Präventionsbe
amten, ein Tadel sowie ein Verweis im Januar 2023 ebenfalls 
wegen physischer Gewalt hätten nicht dazu geführt, dass der 
Schüler Konflikte friedlich löse und Anweisungen des Lehr- 
und Erziehungspersonals befolge. Eine ordnungsgemäße Un
terrichts- und Erziehungsarbeit setze aber voraus, dass Schü
lerinnen und Schüler u. a. bereit seien, Konflikte vernünftig 
und gewaltfrei zu lösen. Bliebe das gezeigte Fehlverhalten 
sanktionslos, würde die Schule die zur Vermittlung der ge
nannten Ziele erforderliche Glaubwürdigkeit und Durchset
zungsfähigkeit einbüßen.
Quelle: Pressemitteilung des VG Berlin Nr. 5/2024 vom 1. Februar 2024

Planungsrecht

Kein Baustopp für Fertigstellung der Ostsee-Anbindungs-
Leitung für LNG
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschlüssen vom 
25. Januar 2024 die Eilanträge von zwei Umweltvereinigun
gen gegen die Planänderung des Bergamtes Stralsund, mit 
der das Bauzeitenfenster für Errichtung und Betrieb der Gas
versorgungsleitung "Ostsee-Anbindungs-Leitung (OAL) See
abschnitt Lubmin bis KP 26“ über den 31. Dezember 2023 
hinaus erweitert wurde, abgelehnt, Az. BVerwG 7 VR 1. 24 
und BVerwG 7 VR 2. 24.
Mit Planfeststellungsbeschluss vom 21. August 2023 ließ 
der Antragsgegner die Errichtung und den Betrieb des ersten 
Seeabschnitts Lubmin bis KP 26 zu. Über die hiergegen er
hobenen Klagen der Antragsteller (BVerwG 7 A 9. 23 und 
BVerwG 7 A 11.23) hat der Senat noch nicht entschieden. 
Die Anträge auf aufschiebende Wirkung dieser Klagen hat 
der Senat mit Beschlüssen vom 12. Und 15. September 2023 
(BVerwG 7 VR 4.23 und BVerwG 7 VR 6.23) abgelehnt. 
Der Planänderungsbeschluss vom 8. Januar 2024 hebt die 
Bauzeitenbeschränkung auf den 31. Dezember 2023 für die 
Durchführung naturschutzrechtlicher Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen vom 1. Januar 2024 bis zum 
29. Februar 2024 auf. Nach gegenwärtigem Stand ist zur 
Vollendung des Vorhabens noch auf einer Strecke von 6,8 
km der Meeresboden im Grabenbereich wiederherzustellen.
Bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung 
ihrer Erfolgsaussichten, erweisen sich die Klagen gegen die 
Planänderung derzeit als voraussichtlich unbegründet. Nach 
diesem Prüfungsmaßstab geht der Planänderungsbeschluss 
zu Recht weiterhin von einer Krise der Gasversorgung 
aus. Verfahrensmängel wegen des Verzichts auf eine Um
weltverträglichkeitsvorprüfung und einer fehlenden Beteili
gung der Naturschutzvereinigungen sind derzeit nicht fest
zustellen. Auch verstößt die Bauzeitenerweiterung voraus
sichtlich nicht gegen Naturschutzrecht, weil der Planände
rungsbeschluss durch entsprechende Regelungen erhebliche 
Beeinträchtigungen von Biotopen, Habitaten und Arten aus
schließt.
Quelle: Pressemitteilung des BVerwG Nr. 4/2024 vom 26. Januar 2022

Bauplanungsrecht

Bebauungsplan berücksichtigt denkmalgeschütztes 
Barockschloss nicht
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat in einem Eilver
fahren vom 29. Januar 2024 den Bebauungsplan der Ge
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meinde Großpösna »Ortsmitte Störmthal« vorläufig außer 
Vollzug gesetzt, Az. 1 B 243/23.
Der Antragsteller ist Eigentümer eines im Satzungsgebiet lie
genden Grundstücks, das mit einem denkmalgeschützten Ba
rockschloss bebaut ist. Er hat gegen den Bebauungsplan 
einen Normenkontrollantrag gestellt, den er auf verschiede
ne Unwirksamkeitsgründe stützt. Eine Entscheidung über 
diesen Antrag im Hauptsacheverfahren steht noch aus. Nach 
zwischenzeitlichem Baubeginn im Plangebiet hat der Antrag
steller am 11. Dezember 2023 einen Eilantrag gestellt.
Der 1. Senat des OVG hat dem Eilantrag stattgegeben, weil 
der angegriffene Bebauungsplan an einem offensichtlichen 
Ausfertigungsmangel leidet. Ob die weiteren vom Antrag
steller geltend gemachten Unwirksamkeitsgründe vorliegen, 
ist in diesem Verfahren offengeblieben. Der Senat hat eine 
vorläufige Regelung für erforderlich erachtet, weil der An
tragsteller in der weiteren Vollziehung des angegriffenen 
Bebauungsplans eine Beeinträchtigung seines Denkmaleigen
tums am Schloss zu gewärtigen hat. Darüber hinaus ist es 
im öffentlichen Interesse der im Plangebiet vorhandenen 
Denkmäler nicht hinnehmbar, dass durch einen weiteren 
Vollzug des voraussichtlich für unwirksam zu erklärenden 
Bebauungsplans vollendete, kaum rückgängig zu machende 
Tatsachen in der Denkmalumgebung geschaffen werden.
Quelle: Pressemitteilung des OVG Bautzen Nr. 2/2024 vom 1. Februar 
2024

Wasserrecht

Keine schwimmende Bar auf der Havel
Die Nutzung eines Bootes als schwimmende Bar auf der Ha
vel muss nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts 
Berlin vom 10. Januar 2024 umgehend beendet werden, Az. 
VG 10 L 419.23.
Der Antragsteller ist Eigentümer eines Bootes, welches er 
überwiegend an Dritte vermietet, im Sommer aber an drei 
Tagen am Wochenende zum Ausschank von Getränken an 
Gäste nutzt. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt forderte ihn im August 2023 so
fort vollziehbar auf, die schwimmende Bar innerhalb einer 
Woche ab Zugang der Anordnung „zu beseitigen“. Zur Be
gründung führte die Behörde im Wesentlichen aus, die auf 
einer Plattform betriebene Bar sei nach dem Berliner Was
sergesetz genehmigungsbedürftig, eine Genehmigung werde 
aber nicht erteilt. Der Antragsteller hat um vorläufigen 
Rechtsschutz nachgesucht. Er meint, bei seinem Boot hande
le es sich weder um eine bauliche Anlage im Wasser noch 
um eine schwimmende Plattform, sondern um ein zugelasse
nes Sportboot. Es werde wegen der Vermietung an Dritte 
auch nicht vorwiegend stationär genutzt.
Die 10. Kammer des VG Berlin hat die Rechtmäßigkeit der 
Anordnung überwiegend bestätigt. Bei der schwimmenden 
Bar handele es sich um eine nicht genehmigte Anlage, deren 
Beseitigung die Wasserbehörde nach dem Berliner Wasserge
setz habe anordnen dürfen. Auch wenn das Boot während 
der Woche als Sportboot einzustufen sei, führe seine wieder
kehrende stationäre Nutzung als schwimmende Bar in der 
Sommersaison von Freitagabend bis Sonntag dazu, dass es 
in diesem Zeitraum als Anlage im Gewässer einzustufen 
sei. Diese Nutzung überschreite qualitativ die Grenze der 
gemeinverträglichen Nutzung des Gewässers und stelle sich 
damit wie eine Sondernutzung dar. Wegen der besonderen 
Bedeutung, die dem Wasser für die Allgemeinheit wie für 
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den Einzelnen zukomme und mit Rücksicht darauf, dass das 
Wasser und der Wasserhaushalt gegenüber Verunreinigun
gen und sonstigen nachteiligen Einwirkungen in besonderer 
Weise anfällig sei, sei ein strenger Maßstab gerechtfertigt, 
weshalb der Antragsteller auch keine Sondernutzungserlaub
nis beanspruchen könne. Die Kammer beanstandete den 
Bescheid allerdings hinsichtlich der zur Durchsetzung der 
Verfügung angedrohten Ersatzvornahme, da nur der Antrag
steller selbst die stationäre Nutzung unterlassen könne und 
es sich somit um eine unvertretbare Handlung handele.
Quelle: Pressemitteilung des VG Berlin Nr. 4/2024 vom 1. Februar 2024

Asylrecht

Berufung von Asylbewerber „Destiny“ abgelehnt
Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss 
vom 18. Dezember 2023 die Berufung eines als „Destiny“ 
bekannt gewordenen Asylbewerbers aus Nigeria gegen ein 
sein Asylbegehren zurückweisendes Urteil des Verwaltungs
gerichts Gera abgelehnt, Az. 3 ZKO 257/23.
Der für Asylrecht zuständige 3. Senat des OVG befand, dass 
im Verfahren um die Zulassung der Berufung weder der 
von dem Kläger geltend gemachte Verfahrensmangel noch 
die grundsätzliche Bedeutung seines Verfahrens in einer den 
gesetzlichen Maßgaben entsprechenden Weise dargetan wor
den sei. Der Kläger habe sich darauf berufen, dass ihm das 
rechtliche Gehör versagt worden sei, weil mehrere Fragen 
seiner Prozessbevollmächtigten und seine Antworten in der 
Verhandlung vor dem VG dazu, wie er seine vorgetragene 
Homosexualität in Deutschland lebe, nicht ins Protokoll 
aufgenommen worden seien. Dieser Vortrag betreffe nicht 
die Frage, ob das VG dem Kläger rechtliches Gehör gewährt 
habe, denn aus dem Urteil ergebe sich, dass das Gericht 
das Vorbringen des Klägers zur Kenntnis genommen und 
ausführlich dargelegt habe, welche Aspekte zu der Überzeu
gung des Gerichts führten, dass der Vortrag zur sexuellen 
Orientierung des Klägers nicht glaubhaft war. Der Kläger 
habe auch nicht dargelegt, dass die von ihm aufgeworfene 
Frage, „ob homosexuellen Personen in Nigeria staatliche 
und nichtstaatliche Verfolgungshandlungen drohen, die an 
den Verfolgungsgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimm
ten sozialen Gruppe anknüpfen“, in einem möglichen Beru
fungsverfahren grundsätzlich geklärt werden müsste, denn 
er habe die Auffassung des VG, das davon überzeugt war, 
dass der Kläger nicht homosexuell sei, nicht erfolgreich an
gegriffen. Allein die Behauptung von Zweifeln an der Auf
fassung des VG führe im Asylprozess, in dem nur in einem 
beschränkten Maße Rechtsmittel zulässig seien, nicht zur 
Zulassung der Berufung.
Quelle: Pressemitteilung des OVG Weimar Nr. 2/2024 vom 8. Februar 
2024

Arbeitsrecht

Evangelischer Kirchenkreis kein öffentlicher Arbeitgeber
Eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts ist 
nicht zur Einladung schwerbehinderter Bewerber zu einem 
Vorstellungsgespräch verpflichtet. § 165 Satz 3 SGB IX sieht 
die grundsätzliche Einladungspflicht nur für öffentliche Ar
beitgeber vor. Eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ist kein öffentlicher Arbeitgeber. Das hat das Bundes
arbeitsgericht mit Urteil vom 25. Januar 2024 entschieden, 
Az. 8 AZR 318/22.
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Der schwerbehinderte Kläger hatte sich um eine Stelle in der 
Verwaltung eines Kirchenkreises der Evangelischen Kirche 
im Rheinland beworben. Trotz Offenlegung seiner Schwer
behinderung wurde er nicht zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Seine Bewerbung blieb erfolglos. Nach Ansicht 
des Klägers wurde er im Auswahlverfahren wegen seiner 
Schwerbehinderung diskriminiert. Dies indiziere die unter
bliebene Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Hierzu 
sei der Kirchenkreis nach § 165 Satz 3 SGB IX verpflichtet 
gewesen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts gelte er 
gemäß § 154 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX als öffentlicher Arbeitge
ber. Mit seiner Klage hat der Kläger deshalb die Zahlung 
einer Entschädigung verlangt. Der beklagte Kirchenkreis hat 
dies abgelehnt. Er sei kein öffentlicher Arbeitgeber. Die Vor
instanzen haben die Klage abgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Revision des Klägers hatte vor dem 
Achten Senat des BAG keinen Erfolg. Die Klage ist unbe
gründet. Der Kläger hat keine Benachteiligung wegen seiner 
Schwerbehinderung dargelegt. Eine solche kann nicht auf
grund der unterbliebenen Einladung zu einem Vorstellungs
gespräch vermutet werden. Hierzu war der beklagte Kir
chenkreis nicht verpflichtet. Die Einladungspflicht nach 
§ 165 Satz 3 SGB IX besteht zwar gemäß § 154 Abs. 2 Nr. 4 
SGB IX u. a. für Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Dies betrifft aber nach dem allgemeinen verwaltungsrechtli
chen Begriffsverständnis nur Körperschaften, die staatliche 
Aufgaben wahrnehmen. Kirchliche Körperschaften des öf
fentlichen Rechts dienen demgegenüber primär der Erfüllung 
kirchlicher Aufgaben. Der Status einer Körperschaft des öf
fentlichen Rechts soll dabei die Eigenständigkeit und Unab
hängigkeit der Religionsgesellschaft unterstützen. Es ist 
nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber die Einladungspflicht 
auf kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts erstre
cken wollte. Insoweit stehen sie den ebenfalls staatsfernen 
privaten Arbeitgebern gleich.
Quelle: Pressemitteilung des BAG Nr. 2/2024 vom 25. Januar 2024

Sozialrecht
Unfallversicherung muss Witwe Rente zahlen
Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil 
vom 30. Januar 2024 entschieden, dass einer Klägerin An
spruch auf Sterbegeld und Witwenrente aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung zusteht, nachdem ihr Ehemann einen 
tödlichen Motorradunfall erlitten hatte, L 21 U 202/21 
ZVW.
Der Ehemann der Klägerin war Inhaber eines Autohauses in 
Berlin und als Unternehmer freiwillig bei der beklagten Be
rufsgenossenschaft versichert. Die Klägerin war in dem Au
tohaus angestellt tätig. Die gemeinsame Wohnung der Ehe
leute lag etwa 14 km vom Autohaus entfernt. Am 19. Au
gust 2013 reisten beide gemeinsam auf ihrem Motorrad aus 
einem mehrtägigen Urlaub in Thüringen die rund 400 km 
lange Strecke zurück nach Berlin, der Ehemann lenkte das 
Motorrad. Da die Tochter des Ehepaares während des Ur
laubs die Geschäfte des Autohauses weitergeführt hatte und 
wegen eines Zahnarzttermins um 14 Uhr auf ihrer Arbeit 
abgelöst werden sollte, wollten sich die Eheleute aus Thürin
gen kommend direkt zum Autohaus begeben. Dort sollten 
von beiden die weiteren Geschäfte aufgenommen werden, 
ohne zuvor in die Familienwohnung zu fahren. Bereits auf 
dem Berliner Stadtgebiet, noch bevor sich die Wege zum Au
tohaus und zur Familienwohnung gabelten, kam es gegen 
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13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Kläge
rin erheblich verletzte und ihr Ehemann verstarb.
Die Berufsgenossenschaft lehnte es ab, der Klägerin Hin
terbliebenenleistungen (Sterbegeld und Witwenrente) zu er
bringen. Ihr Ehemann habe sich bei dem Unfall nicht auf 
einem versicherten Arbeitsweg befunden, sondern lediglich 
auf einem privat veranlassten Rückweg von einer Urlaubs
reise. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Sozialgericht 
Berlin und die Berufung vor dem LSG blieben zunächst ohne 
Erfolg. Auf die vom LSG wegen grundsätzlicher Bedeutung 
der Sache zugelassene und von der Klägerin eingelegte Re
vision hin hat das Bundessozialgericht das Urteil des LSG 
aufgehoben und die Sache dorthin zur weiteren Aufklärung 
des Sachverhalts sowie zur erneuten Verhandlung und Ent
scheidung zurückverwiesen.
Die 21. Kammer des LSG hat nunmehr mit Urteil vom 
30. Januar 2024 entschieden, dass der Ehefrau Hinterbliebe
nenleistungen zustehen. Der tödliche Motorradunfall stelle 
für den Ehemann als freiwillig versichertem Unternehmer 
einen Arbeitsunfall dar. Zum einen sei der Ehemann versi
chert gewesen, weil er sich selbst zum Zeitpunkt des Unfalls 
auf dem direkten Weg zum Autohaus begeben wollte, um 
dort seiner Arbeit nachzugehen. Zum anderen habe Versi
cherungsschutz auch deshalb bestanden, weil die objektiven 
Begleitumstände und die Angaben der Ehefrau darauf schlie
ßen ließen, dass der verunglückte Ehemann seine Frau direkt 
zum Autohaus gefahren habe, damit diese dort die gemein
same Tochter bei der Arbeit habe ablösen können. Damit 
liege ein versicherter, sogenannter „Betriebsweg“ vor, der 
nicht auf das Betriebsgelände beschränkt sei, aber dennoch 
im unmittelbaren betrieblichen Interesse liege. Dem Versi
cherungsschutz stehe nicht entgegen, dass der Weg aus dem 
Urlaub (von einem „dritten Ort“ aus) angetreten worden sei 
und mithin erheblich länger gewesen sei, als es die Strecke 
von der Wohnung zur Arbeit gewesen wäre. Entscheidend 
sei, dass der zurückgelegte Weg die direkte Strecke zum Au
tohaus gewesen sei bzw. dass der subjektive Wille in erster 
Linie auf die Wiederaufnahme der Arbeit gerichtet gewesen 
sei. Dies hat die 21. Kammer anhand der vorliegenden Indi
zien des Falles bejaht. Insbesondere seien auch der Unfall
zeitpunkt (13:25 Uhr) und der Zeitpunkt, zu dem die Toch
ter im Autohaus abgelöst werden sollte (14:00 Uhr), zeitlich 
stimmig.
Quelle: Pressemitteilung des LSG Berlin-Brandenburg vom 1. Februar 
2024

VERANSTALTUNGEN

87. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht 
vom 15. -16. März 2024

Die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht lädt vom 15.- 
16. März 2024 zur 87. Arbeitstagung nach Köln ein. Die 
Tagung findet als Hybrid-Veranstaltung im Dorint Hotel am 
Heumarkt, Pipinstraße 1, in 50667 Köln statt.
Informationen unter https://www.ag-arbeitsrecht.de

17. Jenaer Medienrechtliche Gespräche am 16. Mai 2024

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena und Thüringer Lan
desmedienanstalt laden am 16. Mai 2024 zu den 17. Medi
enrechtlichen Gesprächen zum Thema „Medialer Shitstorm: 
Aushalten oder abwehren“ ein. Unter wissenschaftlicher Lei
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tung des Lehrstuhls Prof. Dr. Christian Alexander soll online 
diskutiert werden, wie sich staatliche Einrichtungen und Pri
vate wehren, wie Rechte zivilrechtlich geltend gemacht wer
den können und welche Kommunikationsstrategien es beim 
Umgang mit Shitstorms gibt. Die Veranstaltung findet online 
statt.
Information http://www.rewi.uni-jena.de/LS_Alexander.html

PERSONALIA

Falk Albrecht zum Direktor am Amtsgericht Torgau 
ernannt

Falk Albrecht wurde 1967 in Burgstädt (Sachsen) geboren 
und begann seine berufliche Laufbahn im Justizdienst des 
Freistaates Sachsen 1997 als Richter auf Probe mit Stationen 
beim Amtsgericht Eilenburg und beim Landgericht Leipzig. 
2000 wurde Albrecht zum Richter am LG beim LG Leipzig 
ernannt. 2013 und 2017 folgten Abordnungen an das Ober
landesgericht Dresden und das Amtsgericht Borna. 2018 
wurde Falk Albrecht zum Vorsitzenden Richter am LG Leip
zig ernannt. Im Jahr 2022 und 2023 folgten Teilabordnun
gen an das Amtsgericht Borna und das Oberlandesgericht 
Dresden.
Quelle: Pressemitteilung des Justizministeriums Sachsen vom 9. Januar 
2024

Winfried Holthaus wird neuer Präsident des 
Oberlandesgerichts Naumburg

Dr. Winfried Holthaus wird neuer Präsident des Oberlandes
gerichts Naumburg. Der 52-Jährige leitete bisher als Präsi
dent das Landgericht Dessau-Roßlau.
Quelle: Pressemitteilung des Justizministerium Sachsen-Anhalt 
Nr. 46/2023 vom 28. Dezember 2023

Kathrin Schneider und Julian Lubini verstärken das OLG 
Dresden

Kathrin Schneider, geboren 1972 in Staßfurt, hat ihre ju
ristische Ausbildung in Nordrhein-Westfalen und Branden
burg absolviert. Sie begann ihre berufliche Tätigkeit 1999 
beim Arbeitsgericht und sodann beim Landgericht in Leip
zig. 2002 wurde sie zur Staatsanwältin ernannt und war 
in dieser Funktion bis 2014 tätig bei den Staatsanwaltschaf
ten in Leipzig und Dresden sowie bei der Generalstaatsan
waltschaft in Dresden. 2014 folgte ihre Versetzung an das 
Sozialgericht in Dresden und 2019, nach einer zweijährigen 
Abordnung an das Landessozialgericht, die Ernennung zur 
Richterin am Sächsischen Landessozialgericht.
Dr. Julian Lubini wurde 1980 in Kiel geboren. Nach Ab
schluss seiner juristischen Ausbildung begann er seine beruf
liche Laufbahn in Berlin, wo er als Richter am Sozialgericht 
tätig war. 2012 wechselte er in den sächsischen Justizdienst 
und wurde in Chemnitz zum Staatsanwalt ernannt. Es folg
ten Tätigkeiten als Staatsanwalt in Dresden und als Staats
anwalt (Gruppenleiter) bei der Staatsanwaltschaft Leipzig, 
deren Zweigstelle Torgau er ab 2020 leitete. Zeitweise war 
Julian Lubini im Wege der Abordnung auch im Justizminis
terium und bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden tätig. 
2021 wurde er in Chemnitz zum Oberstaatsanwalt ernannt.
Quelle: Pressemitteilung des OLG Dresden Nr. 5/2024 vom 31. Januar 
2024

n

n

n

Aktuell

VIII NJ 3/2024


	kopf_rechtsprechung
	Aktuelle Rechtsprechung
	Kaufrecht
	Faksimile-Kauf muss rückabgewickelt werden

	Mietrecht
	Trotz Eigenbedarfsklage dürfen Mieter noch 2 Jahre bleiben

	Strafrecht
	Klimaaktivist wegen Nötigung rechtskräftig verurteilt

	Landesverfassungsrecht
	Organstreitverfahren wegen Verletzung des parlamentarischen Fragerechts zur Klimastiftung erfolgreich

	Kommunalvertretungsrecht
	Gemeindevertreter behält sein Mandat

	Schulrecht
	Kein Anspruch auf Wunschschule

	Schlag ins Gesicht führt zum Ausschluss von Klassenfahrt 
	Planungsrecht
	Kein Baustopp für Fertigstellung der Ostsee-Anbindungs-Leitung für LNG

	Bauplanungsrecht
	Bebauungsplan berücksichtigt denkmalgeschütztes Barockschloss nicht

	Wasserrecht
	Keine schwimmende Bar auf der Havel

	Asylrecht
	Berufung von Asylbewerber „Destiny“ abgelehnt

	Arbeitsrecht
	Evangelischer Kirchenkreis kein öffentlicher Arbeitgeber

	Sozialrecht
	Unfallversicherung muss Witwe Rente zahlen


	Veranstaltungen
	87. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht vom 15. -16. März 2024
	17. Jenaer Medienrechtliche Gespräche am 16. Mai 2024

	Personalia
	Falk Albrecht zum Direktor am Amtsgericht Torgau ernannt
	Winfried Holthaus wird neuer Präsident des Oberlandesgerichts Naumburg
	Kathrin Schneider und Julian Lubini verstärken das OLG Dresden


	Zulässigkeits- und Verfahrensfragen der wehrhaften Demokratie – Zu den Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 und Abs. 3 GG sowie Art. 18 GG
	I. Einleitung
	II. Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 GG
	1. Antragsberechtigte
	2. Antragsgegner
	3. Antrag
	a) Anforderungen
	b) Beschränkung auf Teilorganisationen der Partei?

	4. Unbehebbare Verfahrenshindernisse

	III. Verfahren nach Art. 21 Abs. 3 GG
	1. Zulässigkeitsvoraussetzungen
	2. Entscheidungsmöglichkeiten des BVerfG
	a) Finanzierungsausschluss der Bundespartei
	b) Beschränkung auf Teilorganisationen der Partei?


	IV. Verfahren nach Art. 18 GG
	1. Parteienprivileg
	2. Antragsberechtigte
	3. Antragsgegenstand
	4. Antragsgegner
	5. Parlamentarische Immunität

	V. Fazit

	Die Entwicklung des Personengesellschafts- und GmbH-Rechts durch die Rechtsprechung des BGH im Jahre 2023
	1. Personengesellschaftsrecht
	a. Ausschluss eines Gesellschafters von der Abstimmung in einer GbR
	aa. Beschlussfassung in der GbR
	bb. Fehlerhaftigkeit des Beschlusses?
	cc. Einschränkung des Stimmverbots

	b. Haftung des Geschäftsführers einer geschäftsführenden Kommanditisten-GmbH
	aa. Weitererstreckung des Schutzbereichs
	bb. Pflichtverletzung des Geschäftsführers
	cc. Erkennbarkeit und Zumutbarkeit einer Einbeziehung in den Schutzbereich


	2. GmbH-Recht
	a. Dolo-agit-Einwand des Gesellschafters gegen eine Inanspruchnahme aus einem Erstattungsanspruch nach den §§ 30, 31 GmbHG aF
	b. Zulässigkeit einer Ausschließungsklage des Gesellschafters gegen den anderen Gesellschafter in einer Zwei-Personen-GmbH
	c. Eintragungsfähigkeit eines Gewinnabführungsvertrags ins Handelsregister 
	d. Stimmverbot bei der Beschlussfassung über die Einleitung eines Rechtsstreits gegen eine Drittgesellschaft
	e. Beschränkte Vertretungsmacht eines AG-Vorstandsmitglieds bei der Beschlussfassung über seine Bestellung zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft
	aa. Beschränkte Vertretungsmacht
	bb. Unanwendbarkeit von § 112 Satz 1 AktG

	f. Anwendung des Kleinbeteiligtenprivilegs im Rahmen der Insolvenzanfechtung im Falle einer GmbH-Insolvenz
	aa. Anwendung des Kleinbeteiligtenprivilegs bei einer Beteiligung am Haftkapital in Höhe von 10%
	bb. Anwendung des Kleinbeteiligtenprivilegs im Fall der Rückzahlung eines Darlehens oder einer darlehensgleichen Finanzierungsleistung des GmbH-Minderheitsgesellschafters



	Rechtsentwicklungen in der Ukraine 2023
	Funktionieren des Parlaments in Kriegszeiten
	EU – Ukraine: Assoziierungsabkommen
	EU-Beitrittskandidat und erste Reformen
	Medien-Sektor
	Gesetzgebung über nationale Minderheiten
	Bekämpfung der Geldwäsche
	Digitale Dienstleistungen und „digitale Sache“
	Ausländische Niederlassungen
	„Über die Gesetzgebungstätigkeit“
	Erhebung von Einkommenssteuern zur Verteidigungsfähigkeit
	Reform des ukrainischen Gesundheitswesens
	Einfuhr, Verarbeitung und Verwendung humanitärer Hilfe

	Zu den Änderungen des Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
	I. Grundsätzliche Ausführungen im Gesetzesentwurf der Staatsregierung vom 10. November 2022LT-Drs. 7/11328.
	II. Die konkret bedeutsamen Änderungen entspr. den Ausführungen im Gesetzesentwurf
	1. Teil Allgemeine Vorschriften
	a) Erweiterung des Geltungsbereichs auf die Vollstreckung bestimmter privatrechtlicher Forderungen.
	b) Vollstreckungsbehörden und Vollstreckungshilfe nach § 4 SächsVwVG
	c. Vollstreckungsauftrag, § 5 SächsVwVG
	d) Ermittlung des Aufenthaltsorts des Vollstreckungsschuldners, § 5 a SächsVwVG
	e. Widerstand gegen Vollstreckungshandlungen, § 7 SächsVwVG

	2. Vollstreckung von Leistungsbescheiden
	a) Vermögensermittlung, Datenverarbeitung und Auskunftspflichten, § 12 a SächsVwVG
	b) Beitreibung durch Vollstreckung in sonstige Vermögensgegenstände, § 15 Abs. 2 SächsVwVG
	c) Auskunftsrechte der Vollstreckungsbehörde, § 17 a SächsVwVG

	3. Vollstreckung sonstiger Verwaltungsakte
	a) Zwangsmittelandrohung, § 20 SächsVwVG
	b) Ersatzvornahme, § 24 SächsVwVG§ 24 SächsVwVG wird folgender Abs. 5 angefügt:


	III. Zusammenfassung

	Falscher Syrer, echte Liebe: Wege zur Heirat – ein juristisches Kabinettstück
	I. Der BGH und die Handschuhehe
	II. Mögliche Gründe für eine Handschuhehe
	III. Heirat ohne Vorlage einer Geburtsurkunde
	IV. Nichtnennung der Prozessvertreter und Leistungsprinzip

	kopf_rechtsprechung
	Schuldrecht
	Auslegung und Formvorschriften eines Transportrahmenvertrags

	Medizinrecht 
	Voraussetzungen der Aufrechnung eines Schmerzensgeldanspruchs gegen Behandlungskosten 

	Datenschutzrecht 
	Rechtmäßige Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen 
	Anspruch auf Herausgabe der Kopie eines Sachverständigengutachtens 

	Familienrecht
	Ersetzung einer Einzelanordnung des Ergänzungspflegers

	Zivilprozessrecht
	Auflagen an den Schuldner für eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach § 765 a ZPO
	Voraussetzungen und Reichweite einer Geheimhaltungsanordnung 

	Verfahrenskostenhilferecht
	Ablehnung mangels Darlegung behaupteter Mieterhöhung

	Kostenrecht
	Berechnung des Gegenstandswerts bei schwankender Vergütung
	Auslegung einer Kostenregelung 
	Gegenstandswert bei Streitigkeiten über laufende Leistungen oder Forderungen 

	Kommunalrecht
	Anspruch auf Entfernung einer öffentlichen Abwasserleitung von einem Privatgrundstück 

	Kommunalabgabenrecht
	Vertrauensschutz nach hypothetischer Festsetzungsverjährung von Anschlussbeiträgen

	Arbeitsrecht
	Urlaubsabgeltung bei Doppelarbeitsverhältnis 
	Kein Löschungsanspruch für Abmahnung aus der Personalakte, wenn Abmahnung Gegenstand einer Schadensersatzklage

	Sozialrecht
	Kein eigener Anspruch des Krankenhausträgers auf Übernahme von Dolmetscherkosten

	Steuerrecht
	Örtlich zuständiges Finanzgericht für Verfahren wegen Kindergeld

	Rehabilitierungsrecht
	Erziehungsvereinbarung bei Einweisung in Spezialkinderheim rehabilitierungsfähig


	kopf_rezension
	
	Herausgeber
	Redaktion
	Impressum



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




